
1  

 

 

 Thema 
Vorgaben zur Kalibrierung von  

Temperaturmessgeräten nach BioAbfV 

Die novellierte Bioabfallverordnung 
schreibt im § 3 Abs. 6 Satz 5 vor, dass 

Geräte zur Temperaturmessung regelmä-
ßig und mindestens einmal pro Jahr kalib-

riert werden müssen. Die Kalibrierung ist 
entsprechend zu dokumentieren.  

Kalibrierung 

Unter Kalibrierung versteht man die Fest-
stellung, um wie viel die Temperatur des 
zu kalibrierenden Gerätes von der Tempe-
ratur eines Referenzgerätes (genaueres 

oder geeichtes Gerät) abweicht. Im Ge-

gensatz zu Kalibrierung bedeutet 

„Eichung“ die Prüfung eines Messgerätes 
auf Einhaltung der zugrundeliegenden 

eichrechtlichen Vorschriften durch das 
Eichamt. Hierbei wird mit einem Eichzei-
chen die voraussichtliche Einhaltung der 

Vorschriften für die Gültigkeitsdauer der 
Eichung bestätigt. Bei der Kalibrierung ist 

dies nicht zwingend erforderlich. 

Durchführung einer Kalibrierung 

Kalibrierungen werden grundsätzlich von 
den  Herstellern von Temperaturmessge-
räten angeboten und entsprechend durch 
die Ausstellung eines Kalibrierscheins 

dokumentiert. Hierzu ist in der Regel das 
Einsenden der Temperaturmessgeräte an 
den Hersteller notwendig. 

Die Kalibrierung kann jedoch auch in Ei-

genregie vor Ort durchgeführt werden. 
Hierzu ist ein hinreichend genaueres oder 
geeichtes Vergleichsthermometer (Mess-
genauigkeit mind. +/- 0,3° C) erforderlich.  

 

Mit einem solchen Referenzgerät kann 
z.B. durch parallele Temperaturmessung 

im Wasserbad für 2 Messpunkte des übli-
chen Temperaturbereichs (z.B. 20° und 

50°C oder 20° und 60 °C) die Abweichung 
des zu prüfenden Messgerätes (Prüfling) 

zum Referenzgerät bestimmt werden.  Bei 
einer Vergleichskalibrierung ist darauf zu 

achten, dass Prüfling und Normalthermo-
meter zum Prüfzeitpunkt keinen Tempera-

turänderungen mehr unterliegen und sich 
in einem eingeschwungenen, maßstabilen  

Zustand befinden. 

Die Vergleichskalibrierung ist entspre-
chend zu dokumentieren. Als Beispiel 

steht ein Muster-Kalibrierprotokoll zum 
Download zur Verfügung. Die ermittelte 
Abweichung ist bei der zukünftigen Nut-

zung des Messgerätes zur Korrektur der 
abgelesenen Werte zu berücksichtigen.  

Falls die Möglichkeit besteht, das  Tempe-

raturmessgerät zu justieren, ist nach der 
Justierung erneut eine Kalibrierung durch-

zuführen. 
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